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BEDINGUNGEN FÜR DAS FOTOGRAFIEREN UND FILMEN AUF DER INSEL MAINAU  

UND AUF DEM AREAL ST. KATHARINA 
 

(Stand: Januar 2023) 
 

Das Erstellen von Foto- und Filmmaterial auf der Insel Mainau ist unter bestimmten 

Bedingungen möglich. 
 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 Interviews mit Mitgliedern der Familie Bernadotte sowie Mitarbeiter:innen der Mainau 

GmbH und Mitarbeiter:innen von mit der Mainau GmbH verbundenen Organisationen 

sind nur nach schriftlicher Einwilligung durch das Pressereferat/das Referat Marketing 

der Mainau GmbH möglich. Foto- und Filmmaterial, das bei einem solchen Interview 

erstellt wird, darf nur für den im Vorfeld mit dem Pressereferat/dem Referat Marketing 

der Mainau GmbH abgestimmten redaktionellen Beitrag bzw. für redaktionelle Zwecke 

im Rahmen der vorab mit dem Pressereferat/dem Referat Marketing der Mainau GmbH 

abgestimmten Filmproduktion verwendet werden. 

 Der jeweilige Fotograf/die jeweilige Fotografin bzw. der Produzent/die Produzentin ist 

verantwortlich für die Wahrung sämtlicher Rechte, auch Dritter (z.B. Urheber- und 

Persönlichkeitsrechte). 

 Dem Fotografen/der Fotografin bzw. dem Produzenten/der Produzentin ist es nicht 

gestattet Veränderungen an örtlichen Gegebenheiten vorzunehmen. Ausgenommen 

hiervon sind kleine, leicht zu transportierende Gegenstände (z.B. mobile Schilder, kleine 

Blumentöpfe). Diese müssen nach Beendigung der Tätigkeit wieder in den 

Originalzustand zurückversetzt werden. 

 Foto-/Filmaufnahmen können grundsätzlich nur in besucherzugänglichen Bereichen 

erstellt werden. Das Fotografieren/Filmen von und in Betriebshöfen und anderen 

Bereichen, die nicht zur Besichtigung durch Besucher geöffnet sind, ist nicht gestattet.  

 Notfälle: Im Notfall rufen Sie bitte die mainauinterne Notrufnummer +49 (0) 7531 303 

200 an. 

 Verhalten auf der Insel: Das Auffahren auf die Insel ist nur mit Einwilligung durch das 

Pressereferat/Referat Marketing der Mainau GmbH möglich. Auf der gesamten Insel gilt 

die Straßenverkehrsordnung mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 

Das Befahren des Parks und der Gartenbereiche ist grundsätzlich nicht gestattet. Das 

Parken ist grundsätzlich nur auf dafür ausgewiesenen Flächen erlaubt. Die Wege auf der 

Insel dürfen nicht verlassen und Blumenbeete nicht betreten werden. Sicherheitswidriges 

Verhalten (z.B. Klettern auf Mauern u. ä.) ist nicht gestattet. Das Absperren von 

Bereichen ist grundsätzlich nicht gestattet und kann nur ausnahmsweise und nur in 

Absprache mit dem Pressereferat/dem Referat Marketing der Mainau GmbH erfolgen. 
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 Der Einsatz von Drohnen und anderen Fluggeräten sowie das Fotografieren/Filmen mit 

solchen Geräten sind auf der Insel Mainau generell untersagt.  

 Im Übrigen gilt die Parkordnung für die Insel Mainau, einsehbar unter:  

www.mainau.de/parkordnung.html 

 
 

II. ERSTELLEN VON FOTOMATERIAL 

Zusätzlich zu den in Punkt I genannten Bedingungen gilt Folgendes: 

 Werden die Bilder für private Zwecke verwendet, so ist das Fotografieren gestattet. 

 Werden die Bilder in Verbindung mit einem redaktionellen Beitrag über die Insel 

Mainau veröffentlicht, so ist das Fotografieren gestattet. Wir freuen uns über 

Rücksprache mit dem Pressereferat und die Zusendung von Belegexemplaren. 

 Die Verwendung der Bilder für kommerzielle Zwecke (Kalender, Postkarten, Kataloge, 

Buchprojekte etc.) und das Fotografieren von Models sowie mitgebrachten Produkten 

(z.B. für Produkttests, Produktpräsentationen) sind untersagt. 
 

III. ERSTELLEN VON FILMMATERIAL 

Das Filmen auf der Insel Mainau, einschließlich des Erstellens von Musikvideos, für nicht-private 

Zwecke ist nur mit einer dem Produzenten/der Produzentin im Vorfeld vom 

Pressereferat/Referat Marketing der Mainau GmbH schriftlich erteilten Drehgenehmigung 

möglich. Zusätzlich zu den in Punkt I genannten Bedingungen gilt Folgendes: 

 Die erstellten Aufnahmen können ausschließlich für redaktionelle Zwecke in Verbindung 

mit einem redaktionellen Beitrag zur Insel Mainau verwendet werden. Die Verwendung 

des Filmmaterials für kommerzielle Zwecke (Werbung, Verkaufsprodukte etc.) ist 

ausgeschlossen. Das Filmen von Handlungen mit Schauspieler:innen, Models etc. und 

das Filmen von mitgebrachten Produkten (z.B. für Produkttests, Produktpräsentationen) 

sind nicht gestattet. 

 Der Produzent/die Produzentin kann von Besucher:innen mit deren Einverständnis 

Meinungen zu ihrem Aufenthalt auf der Insel einfangen. Es ist jedoch untersagt, 

Besucher:innen zu anderen Themen wie beispielsweise Religion, Politik oder ähnlichem 

zu befragen. 
 

Kontakt:  

Mainau GmbH 

D-78465 Insel Mainau 

Tel.: +49 (0) 7531 303 0 
 

Pressereferat:      Marketing und Vertrieb: 

E-Mail: presse@mainau.de    E-Mail: vertrieb@mainau.de 

http://www.mainau.de/parkordnung.html

